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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1975

Norm

AktG §83 Abs2

Rechtssatz

Thema des Gegenbeweises des Vorstandsmitgliedes nach § 84 Abs 2 Satz 2 AktG ist, daß er die Sorgfalt eines

ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters angewendet, also weder objektiv (dh rechtswidrig) noch subjektiv

(dh schuldhaft) p:ichtwidrig gehandelt hat; diese Umkehr der Beweislast bestimmt das Aktienrecht ausdrücklich (§ 84

Abs 2 Satz 2 AktG 1937 und 1965), denn es vermutet das p:ichtwidrige Verhalten des Vorstandes im Schadensfall der

Gesellschaft.
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